
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Anlage 5 - Bewertungsmatrix  

Spielplatz Tierpark im Rahmen des Förderprogramms R.Z.N. 
 
 

1. Grundlagen der Bewertung 
Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot gemäß den in der funktionalen Leistungs-
beschreibung festgelegten Zuschlagskriterien. 
 
Die maximale Gesamtpunktzahl beträgt 100 Punkte. 
 
Zuschlagskriterium          Max. Punkte 
Gestalterische Qualität des Gesamtkonzeptes   30 
Spielwert und Erlebnisqualität     25 
Material- und Ausführungsqualität     15 
Funktionalität und Nachhaltigkeit     10 
Angebotspreis        20 
Gesamt                          100 
 
Die qualitativen Zuschlagskriterien werden zunächst jeweils auf einer Skala von 0 bis 10 Punkten 
bewertet. Die erreichte Punktzahl wird anschließend entsprechend der maximal erreichbaren 
Punktzahl des jeweiligen Hauptkriteriums in die Gesamtwertung umgerechnet. 
 
2. Bewertungsmaßstab 
Die qualitativen Kriterien werden nach folgendem Bewertungsmaßstab beurteilt: 
 
Bewertung                      Punkte 
sehr gut        10 
gut          8 
befriedigend         5 
ausreichend         2 
unzureichend         0 
 
Zwischenwerte sind zulässig. 
 
Zwischenwerte (z. B. 1, 3, 4, 6, 7 oder 9 Punkte) sind zulässig, wenn ein Angebot zwischen zwei 
Bewertungsstufen liegt. 
 
10 Punkte =  Anforderungen werden in besonderem Maße erfüllt. 
8 Punkte =  Anforderungen werden gut erfüllt. 
5 Punkte =  Anforderungen werden überwiegend erfüllt. 
2 Punkte =  Anforderungen werden nur teilweise erfüllt. 
0 Punkte =  Anforderungen werden nicht oder nicht nachvollziehbar erfüllt. 
 
3. Gestalterische Qualität des Gesamtkonzeptes (30 Punkte) 
Bei der Bewertung werden insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt: 

• Gesamteindruck und gestalterische Qualität 

• Originalität und Eigenständigkeit 

• Wiedererkennungswert 

• Einbindung in den Tierpark 
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• Einbindung in Topografie und Landschaft 

• Qualität der Detailgestaltung 

• räumliche Gliederung der Spiellandschaft 

• Aufenthaltsqualität für Kinder und Begleitpersonen 

• gestalterische Einbindung der Spielbereiche in ein schlüssiges Gesamtkonzept 
 
Maximal erreichbare Punktzahl: 30 Punkte 
 
4. Spielwert und Erlebnisqualität (25 Punkte) 
Bei der Bewertung werden insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt: 

• Qualität des Rollenspielbereiches 

• Qualität des Wasserspielbereiches 

• Vielfalt der Spielangebote 

• Förderung kreativer Spielmöglichkeiten 

• Förderung gemeinschaftlichen Spielens 

• Berücksichtigung verschiedener Altersgruppen 

• Bewegungs- und Entdeckungsmöglichkeiten 

• Erlebniswert der Gesamtanlage 
 
Maximal erreichbare Punktzahl: 25 Punkte 
 
5. Material- und Ausführungsqualität (15 Punkte) 
Bei der Bewertung werden insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt: 

• Qualität der verwendeten Materialien 

• Dauerhaftigkeit 

• Robustheit 

• Wartungsfreundlichkeit 

• Reparaturfreundlichkeit 

• konstruktive Qualität 

• Sicherheitsaspekte 

• handwerkliche Ausführungsqualität 

• Qualität der konstruktiven Detaillösungen 
 
Maximal erreichbare Punktzahl: 15 Punkte 
 
6. Funktionalität und Nachhaltigkeit (10 Punkte) 
Bei der Bewertung werden insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt: 

• funktionale Gesamtlösung 

• Einbindung in die vorhandene Topografie 

• Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz 

• Wirtschaftlichkeit im Betrieb 

• Austauschbarkeit einzelner Bauteile 

• Ersatzteilverfügbarkeit 

• Wartungsaufwand 

• Realisierbarkeit innerhalb des vorgesehenen Kostenrahmens 
 
Maximal erreichbare Punktzahl: 10 Punkte 
 
7. Angebotspreis (20 Punkte) 
Die Bewertung des Angebotspreises erfolgt nach folgender Formel: 
Punkte = (niedrigster wertbarer Angebotspreis / Angebotspreis des jeweiligen Bieters) × 20 
In die Preiswertung werden ausschließlich wertbare Angebote einbezogen. 
 
Das preisgünstigste wertbare Angebot erhält die maximale Punktzahl von 20 Punkten. 
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8. Gesamtwertung 
Die Gesamtpunktzahl ergibt sich aus der Summe aller erreichten Punkte. 
 
Den Zuschlag erhält das wirtschaftlichste Angebot mit der höchsten Gesamtpunktzahl. 
 
Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die höhere Punktzahl im Zuschlagskriterium „Gestalte-
rische Qualität des Gesamtkonzeptes“. Besteht weiterhin Punktgleichheit, entscheidet die höhere 
Punktzahl im Zuschlagskriterium „Spielwert und Erlebnisqualität“. 
 
9. Dokumentation der Bewertung 
Die Bewertung erfolgt ausschließlich auf Grundlage der eingereichten Angebotsunterlagen. 
 
Maßgeblich sind ausschließlich die bis zum Ablauf der Angebotsfrist eingereichten Unterlagen. 
 
Für jedes Angebot sind die vergebenen Punkte nachvollziehbar zu dokumentieren und kurz zu 
begründen. Die Bewertung erfolgt für jedes Hauptkriterium unabhängig voneinander. Die Begrün-
dung soll die wesentlichen Erwägungen für die jeweilige Punktevergabe erkennen lassen. 
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Anlage A - Bewertungsblatt 
 
 
Zuschlagskriterium       Max. Punkte        Erreichte Punkte 
 
Gestalterische Qualität des Gesamtkonzeptes  30  
 
Spielwert und Erlebnisqualität    25  
 
Material- und Ausführungsqualität    15  
 
Funktionalität und Nachhaltigkeit    10  
 
Angebotspreis       20  
 
Gesamt                          100  
 
 
 
Kurze Begründung der Bewertung: 
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